Stadt KéIn

Der Oberbilirgermeister

3. Satzung zur Anderung der Satzung liber die
Abfallgebiihren in der Stadt Kéln
(Abfallgebiihrensatzung - AbfGS -)

vom 17. Dezember 2025

- ABI StK 2023, S. 13, 2024, S. 17, 2025, S 29, 2025, S 481 -

- Offentliche Bekanntmachung vom 22. Dezember 2022, 18. Dezember 2023,
16. Dezember 2024, 18. Dezember 2025 —

Der Rat der Stadt KéIn hat in seiner Sitzung vom 16.12.2025 aufgrund der §§ 4, 5, 6 und 20
Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober
1969 (SGV. NRW. 610) in Verbindung mit den §§ 7 und 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung flur
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (SGV. NRW. 2023) und der §§ 1, 2 und 9
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen vom 01.02.2022 (GV.
NRW. S. 121 bis 144) - Landeskreislaufwirtschaftsgesetz - jeweils in der bei Erlass der
Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§1
Gebiihrenpflicht

Fir die Inanspruchnahme der &ffentlichen Abfallentsorgung der Stadt Kéln (§§ 1 bis 3

Abfallsatzung - AbfS -) werden

a) von dem/der Grundstickseigentimer/in

b) im Falle des § 23 AbfS zusatzlich von den dort genannten Personen als
Gesamtschuldner/innen,

c) fir Leistungen nach § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 2 und Abs. 3 sowie § 16 AbfS von den
Leistungsempfanger/ innen

d) im Fall des § 6 Abs. 1 S. 2 und 3 AbfS von den dort genannten Erzeugern/innen
und Besitzern/innen von Abfallen

Gebuhren erhoben.

Ubt ein anderer als der/die Eigentiimer/in die tatsdchliche Herrschaft tiber das
Grundstlick in der Weise aus, dass er/sie den/die Eigentiimer/in im Regelfall fir die
gewdhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Grundsttick wirtschaftlich
ausschlief3en kann, ist er/sie Gebuhrenschuldner/in.

In den Fallen des § 39 Abs. 2 Nr. 1 S. 2 AO ist der/die Eigentumer/in
Gebuhrenschuldner/in.

Die Gebiihren werden nach einem modifizierten Volumenmalfstab erhoben, der
grundsatzlich auf das Volumen des in Anspruch genommenen Restmdillbehalters
abstellt, bei dem jedoch bei der Zurechnung der voraussichtlichen Kosten — von den
Logistik- und Verwaltungskosten abgesehen — die in der Hausmillanalyse 2024/2025
des INFA-Instituts in der Fassung des Endberichts vom September 2025 ermittelte
durchschnittliche Verdichtung bertcksichtigt wird, die in einem Restmullbehalter eines
bestimmten Volumens vorzufinden ist; bei den 500 I-, 660 |-, 770 I- und 1.100 |-
Behaltern wird zusatzlich danach differenziert, ob Millschleusen zum Einsatz kommen.
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Die Berlcksichtigung der Verdichtung erfolgt, indem die genannten Kosten nach
Aquivalenzziffern verteilt werden und hierbei die voraussichtlich anfallenden Volumina
auf der Grundlage der in den vorgenannten INFA-Berechnungen ermittelten
Raumdichte (Verhaltnis von Gewicht des Restmdills und Volumen des
Restmuillbehalters) gewichtet werden.

Auf diese Weise werden alle voraussichtlichen Kosten, auch die Kosten der
Entsorgung von Bioabfallen Gber die Biotonne, von Papier/Pappe tber die
Papiertonne, von Wertstoffen Uber die Wertstofftonne, von sperrigen und von
Schadstoffe enthaltenden Abfallen sowie die Kosten nach § 9 Abs. 2 S. 2 LKrWG NRW
verteilt (Einheitsgebuhr); lediglich bei den Pressen werden von vorgenannten Kosten
nur die Kosten nach § 9 Abs. 2 S. 2 LKrWG NRW in Ansatz gebracht.

Bei den Logistikkosten werden den Restmullbehaltern die tatsachlich entstehenden
Fremdleistungsentgelte zugerechnet.

Die stadtischen Verwaltungskosten werden auf alle Restmullbehalter und
Logistikzuschlage zu gleichen Teilen umgelegt.

Mit der Entrichtung der Gebuhr fir die Restmullbehalter als Einheitsgebuhr sind die
Nebenleistungen, insbesondere die Inanspruchnahme von Bio-, Papier- und
Wertstofftonne in der GréRenordnung der Restmiillbehalter, der Sperrmullabfuhr und
der Wertstoff-Center abgegolten; dies gilt nicht fir die Pressen, deren Nutzer die
vorgenannten Nebenleistungen nicht ohne gesondertes Entgelt in Anspruch nehmen
koénnen.

Grundlagen fir die Gebuhrenberechnung sind Anzahl, Art und GrélRe der aufgestellten
Abfallbehalter, die Art der Abfalle, die Weise des Einsammelns und die Haufigkeit der
regelmafligen Abfuhren sowie die beantragten Sonderabfuhren. Fir die Bemessung
der Gebuhren ist unerheblich, ob und in welchem Umfang die aufgestellten
Abfallbehalter bei ihrer Leerung im Einzelfall gefiillt und wie viele Abfallbehalter im
Einzelfall zu entleeren waren. Unberlcksichtigt bleibt auch, ob und in welchem Umfang
sperrige, Schadstoffe enthaltende sowie wiederverwertbare Abfalle zur Abfuhr
gegeben wurden.

Die Gebuhrenpflicht entsteht grundsatzlich antizipiert am Jahresanfang fur das
gesamte Jahr. Wird ein Abfallbehalter unterjahrig aufgestellt, entsteht die
Gebuhrenpflicht bei unbefristet aufgestellten Abfallbehaltern mit dem Ersten des dem
Aufstellen des Behalters folgenden Monats.

Sie endet mit Ablauf des Monats, in dem die Behalter eingezogen werden; das Gleiche
gilt, wenn sie bei der AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Kéln GmbH (im Folgenden ,AWB*
genannt) abgemeldet worden sind und die Abmeldung den Erfordernissen des § 8
AbfS nicht widerspricht.

Im Falle des § 9 Abs. 4 sowie des § 11 Abs. 4 S. 2 AbfS entsteht die Gebuhrenpflicht
mit dem Beginn der Leistung, im Falle des § 17 Abs. 1 AbfS mit der Annahme der
Abfalle an der Abfallentsorgungsanlage und im Falle des § 11 Abs. 3 sowie des § 16
AbfS mit der Ausgabe des Abfallsackes oder Behalters; die Ausgabe gilt als Beginn der
Leistung. Im Falle des § 11 Abs. 2 S. 4 AbfS entsteht die Gebuihrenpflicht mit dem
Bereitstellen im Hafenbereich oder an anderen Liegeplatzen im Stadtgebiet Kain.
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Beim Wechsel des/der Grundstiickseigentimers/in oder der in § 23 AbfS genannten
Personen ist vom Beginn des folgenden Monats an der/die Rechtsnachfolger/in
gebuhrenpflichtig. Ist im Rechtsanderungsvertrag geregelt, dass der Erwerber die
Lasten zu einem friheren Zeitpunkt Gbernimmt, so ist er ab diesem Zeitpunkt neben
dem Eigentiumer Gebuhrenschuldner. Den Wechsel haben der bisherige und der neue
Eigentimer unverziglich der Stadt anzuzeigen und entsprechend nachzuweisen.

Fir die Entsorgung von Bioabfallen tber die Biotonne, Papier/Pappe Uber die Blaue
Tonne, Wertstoffen Uber die Wertstofftonne bzw. die Sammlung von LVP Gber
Unterflurbehalter gem. § 9 Abs. 1 AbfS, sperrigen Abféallen gem. § 13 AbfS sowie
Schadstoffe enthaltenden Abfallen gem. § 15 AbfS werden separate Gebihren nicht
erhoben; die Kosten hierfiir sind mit den nach § 2 Abs. 1, 2 und 10 erhobenen
Gebuhren abgegolten.

Die Gebuhrenpflichtigen nach § 1 Abs. 1 Buchstaben a) und b) erhalten fir die
unbefristete Inanspruchnahme der Abfallbehalter einen Gebilhrenbescheid, der mit
dem Bescheid Uber andere Gemeindeabgaben verbunden sein kann. Bei
Wohnungseigentliimern kénnen die Gebulhren einheitlich fir alle Mitglieder der
Gemeinschaft festgesetzt werden.

Sind Abfallbehalter fir mehrere zusammenhangende oder benachbarte Grundstiicke
desselben/derselben Gebuhrenpflichtigen auf einem gemeinschaftlichen Standplatz
aufgestellt, oder sind Abfallbehalter auf gemeinsamen schriftlichen Antrag der
Anschlusspflichtigen flir mehrere benachbarte Grundstiicke zur gemeinsamen
Benutzung zur Verfigung gestellt, kdnnen die Geblhren hierfur anteilig und zusammen
veranlagt werden.

Die Gebuhrenpflichtigen nach § 1 Abs. 1 Buchstabe c) erhalten fiir die erbrachten
Leistungen einen Geblhrenbescheid. Sie erhalten im Falle des § 11 Abs. 2 AbfS Uber
den Erwerb gegen Barzahlung einen Beleg.

Im Falle des § 11 Abs. 3 S. 4 AbfS Ubermittelt die HGK Hafen und Guterverkehr Kéln
AG den Gebuhrenbescheid als dul3erlich erkennbaren Teil ihrer Hafenrechnung.

Grundsticksbezogene Benutzungsgebuhren ruhen als 6ffentliche Last auf dem
Grundstuick.

§2
Hohe der Gebiihren

Der Gebuhrensatz betragt im Falle des § 12 Abs. 1 S. 1 Ziff. 1 AbfS (Gruppe |, Teil-
Service) fur ein Kalenderjahr bei wochentlich einmaliger Abfuhr fur

1. 40 |-Behélter 356,11 €
2. 60 I|-Behalter 428,76 €
3. 80 I-Behalter 502,62 €
4. 120 |-Behalter 645,98 €
5. 180 I-Behalter 845,07 €
6. 240 |-Behalter 1.047,54 €
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Im Falle von § 8 Abs. 5 S. 1 und Abs. 6 AbfS wird die Gebuhr fur die Nutzung eines 40
| bzw. 60 |-Behalters auf Antrag reduziert und betragt fir die Inanspruchnahme von

. 20 I:
. 30 1:

285,80 €
333,22 €

(»virtuelle” Behalter).

Der Gebuhrensatz betragt im Falle des § 12 Abs. 1 S. 1 Ziff. 2 AbfS (Gruppe I, Voll-
Service) fur ein Kalenderjahr bei wochentlich einmaliger Abfuhr fir

1. 40 |-Behélter 415,42 €
2. 60 I[-Behalter 499,54 €
3. 70 I-Behalter 553,04 €
4. 80 |-Behalter 585,34 €
5. 110 I-Behalter 740,09 €
6. 120 I-Behalter 755,71 €
7. 180 I-Behalter 999,96 €
8. 240 |-Behalter 1.246,98 €
9. 500 |-Behélter 2.381,30 €
10. 660 I-Behalter 2.881,80 €
11. 770 I-Behalter 2.999,99 €
12. 1.100 |[-Behalter 3.878,89 €
13. 500 I-Behalter mit Millschleuse 2.540,29 €
14. 660 I-Behalter mit Millschleuse 3.263,39 €
15. 770 |-Behalter mit Millschleuse 3.578,74 €
16. 1.100 I-Behalter mit Mullschleuse 4.610,28 €
17. 3.000 |-Unterflurbehélter 11.980,83 €
18. 5.000 |-Unterflurbehélter 17.370,63 €
19. 3.000 I-Behalter 13.624,55 €
20. 5.000 I-Behalter 19.173,55 €

Im Falle von § 8 Abs. 5 S. 1 und Abs. 6 AbfS wird die Gebuhr fur die Nutzung eines 40
| bzw. 60 |-Behalters auf Antrag reduziert und betragt fur die Inanspruchnahme von

o 20 I
. 30 I

329,35 €
385,55 €

(,virtuelle“ Behalter).

Im Falle von § 8 Abs. 5 S. 2 und Abs. 6 AbfS wird die Gebuhr fur die Nutzung eines 70
| bzw. 110 |-Behalters auf Antrag reduziert und betragt fur die Inanspruchnahme von

J 20 1: 380,93 €
. 301 437,13 €
40 1 467,00 €

(wvirtuelle“ Behalter).
Der Gebuhrensatz fur eine Korrektur von Fehlbefullungen (Nachsortierung) gem. § 12

Abs. 9 AbfS betragt fir ein Kalenderjahr 947,30 € bei einmal wochentlicher Abfuhr pro
Restmiullbehalter der GroRe 500 | bis 1.100 | (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 AbfS).
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(4) Eigenkompostierer erhalten auf Antrag einen Abschlag, wenn sie nachweisen, ob und
in welchem Umfang sie den anfallenden Bioabfall und Griinschnitt ordnungsgeman
und schadlos verwerten. Der Abschlag betragt im Falle des § 12 Abs. 1 S. 1 Ziff. 1 und
2 AbfS (Gruppe |, Teil-Service, Gruppe I, Voll-Service) bei wéchentlich einmaliger

Abfuhr fir

1. 40 |-Behélter 37,37 €
2. 60 [-Behalter 50,73 €
3. 70 I-Behalter 55,85 €
4, 80 [-Behalter 64,92 €
5. 110 I-Behalter 86,26 €
6. 120 I-Behalter 92,46 €
7. 180 I-Behalter 130,10 €
8. 240 |-Behalter 168,56 €
9. 500 I-Behalter 334,13 €
10. 660 I-Behalter 405,04 €
11. 770 I-Behalter 446,30 €
12. 1.100 |-Behalter 592,56 €
13. 500 I-Behalter mit Mullschleuse 371,63 €
14. 660 I-Behalter mit Mullschleuse 495,05 €
15. 770 |-Behalter mit Mullschleuse 582,81 €
16. 1.100 I-Behalter mit Mullschleuse 765,08 €
17. 3.000 I[-Unterflurbehalter 1.820,65 €
18. 5.000 |-Unterflurbehalter 2.863,94 €
19. 3.000 |-Behalter 1.616,08 €
20. 5.000 I-Behalter 2.659,37 €

Im Falle von § 8 Abs. 5 bis 6 AbfS wird der Eigenkompostiererabschlag bei Nutzung
eines 401,601, 70 | und 110 I- Behalters auf Antrag reduziert und betragt fir die
Inanspruchnahme von

o 201 23,87 €
o 301 33,55 €
40 I: 37,37 €

(»virtuelle“ Behalter).

(5) Im Falle des § 9 Abs. 1 Ziff. 2 AbfS (verschlieBbare Abfallbehalter - Arzttonnen -)
erhdhen sich die Gebihren nach § 2 Abs. 1 und 2 um 33,12 € € je Behalter und Jahr.

(6) Wird der Abfall mehr als einmal wochentlich bzw. mehr als einmal zweiwdchentlich
eingesammelt, so erhéhen sich die Gebihren bzw. Geblhrenabschlage nach den Abs.
1 bis 4 und 12 bis 14 entsprechend.

(7) Werden die Abfallbehalter mit einem Fassungsvermogen von 3.000 | bzw. 5.000 | nach
Abs. 2 Ziff. 19 und 20 weniger als einmal wochentlich entleert, so verringern sich die
Gebuhren entsprechend.

(8) Besteht die Geblhrenpflicht nicht wahrend des ganzen Kalenderjahres, verringern sich
die Gebuhren fir jeden Monat ohne Gebuhrenpflicht.
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(9) Mit 1/52 der jeweiligen Jahresgeblihr je Entleerung werden berechnet die

1. vorUbergehende Bereitstellung von Abfallbehaltern (§ 9 Abs. 4 AbfS),

2.  Entsorgung im Rahmen der offenen Abfuhr (§ 11 Abs. 3 AbfS);
Bemessungsgrundlage ist ein 1.100 |-Restmiillbehalter sowie der Grad der
Beflllung,

3.  Entsorgung des Inhalts einer falsch beflllten Wertstofftonne (§ 11 Abs. 4 S. 2
AbfS) als Restmull, und zwar nach der Gebuhr fir den Restmullbehalter der
gleichen Groéle.

Im Falle von S. 1 Ziff. 1 wird zur Abgeltung des logistischen Mehraufwands ein
einmaliger Zuschlag in Héhe von 1/52 der Jahresgeblhr erhoben; bei mehreren
Behaltern richtet sich der Zuschlag nach dem gréfiten Behalter.

(10) Im Falle des § 11 Abs. 3 S. 4 AbfS betragt die Gebuhr je angefangene 24 Stunden

Liegezeit bei

Fahrgastschiffen

. bis 800 gm genutzter Wasserflache 206,82 €
. Uber 800 gm bis 1.300 gm genutzter Wasserflache 413,64 €
. Uber 1.300 gm genutzter Wasserflache 472,93 €
Hotelschiffen

° bis 800 gm genutzter Wasserflache 275,76 €
. Uber 800 gm bis 1.300 gm genutzter Wasserflache 551,53 €
o Uber 1.300 gm genutzter Wasserflache 630,12 €

(11) Im Falle des § 11 Abs. 2i. V. m. § 12 Abs. 6 AbfS betragt die Gebduhr fiir den
Abfallsack 4,90 €.

(12) Far Abfallbehalter gemaf § 9 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 AbfS, deren Transportweg auf dem
Grundstiick von der Grundstiicksgrenze des/der Anschlusspflichtigen langer als 15 m
ist, werden Zuschlage auf die Gebuhrensatze wie folgt erhoben:

Auf die Gebuhrensatze nach § 2 Abs. 2 S. 1 Ziff. 1, 2, 4, 6 bis 8 und S. 2:

1. Transportweg Uber 15 m bis 25 m: 65,33 €
2. Transportweg Uber 25 m bis 40 m: 87,87 €
3.  Transportweg Uber 40 m: 116,08 €
Auf die Gebuhrensatze nach § 2 Abs. 2, Ziff. 9 bis 16:

1. Transportweg uber 15 m bis 25 m: 121,74 €
2.  Transportweg uber 25 m bis 40 m: 257,05 €
3. Transportweg Uber 40 m: 426,25 €

(13) Fur die Bereitstellung von Restmullbehaltern gemal § 9 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 AbfS durch
die Stadt Koln gemal § 12 Abs. 7 AbfS werden Zuschlage auf die Gebuhrensatze wie
folgt erhoben:
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Auf die Gebuhrensatze nach § 2 Abs. 1 sowie Abs. 2 S. 1 Ziff. 1 bis 8 und S. 2
je angefangene 50 m Transportweg 91,85 €

Auf die Gebluhrensatze nach § 2 Abs. 2 Ziff. 9 bis 16
je angefangene 50 m Transportweg 333,37 €

Fir Restmillbehalter gemaR § 9 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 AbfS, deren Transportweg auf
dem Grundstlck bis zur Grundsticksgrenze des/der Anschlusspflichtigen bis zu 15 m
lang ist, werden Zuschlage auf die Gebuhrensatze wie folgt erhoben, wenn der
Transportweg nicht ebenerdig (Stralenniveau) ist (§ 10 Abs. 2 AbfS) oder sich
Hindernisse darauf befinden (§ 10 Abs. 3 AbfS):

Auf die Geblhrensatze nach
§ 2 Abs. 2 S. 1 Ziff. 1,2,4,6 bis8und S. 2: 51,59 €

Auf die Geblhrensatze nach
§ 2 Abs. 2 Ziff. 9 bis 16: 112,01 €

Bei Wechselbehaltern (insbesondere Pressmullcontainern) betragt die Gebuhr
je Abfuhr und Entleerung 349,21 €

und fur die Entsorgung
je Tonne Abfall 268,51 €

In allen Ubrigen Fallen des § 9 Abs. 3 AbfS erfolgt die Gebuhrenfestsetzung
entsprechend § 2 Abs. 1, 2 und 4.

Fir die zusatzliche Leerung der Papiertonne wird eine Gebuhr erhoben je Entleerung
im Teil-Service (§ 12 Abs. 1 S. 1 Ziff. 1 AbfS) fir:

1. 80 I-Behalter 2,21€
2. 120 |-Behalter 2,41¢€
3. 240 |-Behalter 3,03 €

Fir die zusatzliche Leerung der Papiertonne wird eine Geblhr erhoben je Entleerung
im Voll-Service (§ 12 Abs. 1 S. 1 Ziff. 2 AbfS) flr:

1. 80 I-Behalter 2,84 €
2. 120 |-Behalter 3,16 €
3. 240 |-Behalter 421€
4. 770 |-Behalter 9,71 €
5. 1.100 I-Behalter 12,46 €
6. 3.000 |-Behalter 129,65 €
7. 5.000 I-Behalter 151,30 €
8. 3.000 I-Unterflurbehélter 72,71 €
9. 5.000 I-Unterflurbehalter 86,35 €
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Der GebUlhrensatz je Biotonne, die Uber den querfinanzierten Umfang hinaus
aufgestellt wird, betragt im Falle des § 12 Abs. 1 S. 1 Ziff. 1 AbfS (Gruppe |, Teil-
Service) fir 46 Entleerungen im Kalenderjahr

1. 60 |-Behalter 164,18 €
2. 80 |-Behalter 188,77 €
3. 120 I-Behalter 232,16 €
4. 240 I-Behalter 371,49 €

Der Gebuhrensatz je Biotonne, die Uber den querfinanzierten Umfang hinaus
aufgestellt wird, betragt im Falle des § 12 Abs. 1 S. 1 Ziff. 2 AbfS (Gruppe II, Voll-
Service) fur 46 Entleerungen im Kalenderjahr

1. 60 |-Behalter 180,88 €
2. 80 I-Behalter 207,31 €
3. 120 I-Behalter 252,69 €
4. 240 I-Behalter 400,60 €
5. 500 I-Behalter 767,68 €
6. 660 [-Behalter 962,43 €

Bei unterbliebener Abfuhr besteht kein Anspruch auf Geblihrenermafligung. Ist das
Einsammeln aus Griinden unterblieben, die dem/der Gebihrenpflichtigen zuzurechnen
sind und wird das Einsammeln vor dem nachsten Sammeltag nachgeholt, werden
zusatzliche Gebulhren entsprechend Abs. 9 S. 1 erhoben.

§3

Félligkeit und Vorauszahlung der Gebiihren

Die Gebuhren nach § 2 Abs. 1 bis 7, 12 bis 14 und 16 bis 19 fur ein Kalenderjahr
werden am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November zu je gleichen
Teilbetragen fallig. Ist der Gebuhrenbescheid noch nicht bekanntgegeben, hat der/die
Gebuhrenpflichtige zu den vorgenannten Falligkeitstagen in HOhe der zuletzt
festgesetzten Teilbetrage unaufgefordert Vorauszahlungen zu leisten.

Hat der/die GebUhrenpflichtige gem. § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz die Grundsteuer
am 1. Juli in einem Jahresbetrag zu entrichten, sind abweichend von Abs. 1 auch die
Geblhren zu diesem Zeitpunkt in einer Summe zu zahlen, bei Bekanntgabe des
Gebuhrenbescheides nach dem 1. Juli einen Monat nach Bekanntgabe.

Besteht die Geblhrenpflicht gemal § 2 Abs. 8 und 9 nicht wahrend des ganzen
Kalenderjahres, gelten die Abs. 1 und 2 entsprechend bei Beginn der Geblhrenpflicht
im Laufe eines Kalenderjahres jedoch mit der MalRgabe, dass die fir die Zeit zwischen
der erstmaligen Inanspruchnahme und der Bekanntgabe des Gebulhrenbescheides
geschuldete Gebdihr in einer Summe einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides
zu zahlen ist.

Die Gebuhren nach § 2 Abs. 10 und 15 werden mit der Bekanntgabe der Bescheide,
die Gebuhren nach § 2 Abs. 11 werden bei der Ausgabe des Abfallsackes fallig.

Ist die nach Abs. 1 gezahlte Vorauszahlung geringer als der nach dem

Geblihrenbescheid flr den Vorauszahlungszeitraum geschuldete Betrag, ist der
Unterschiedsbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des
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Gebuhrenbescheides zu zahlen. Die Verpflichtung, rickstandige Vorauszahlungen
schon friher zu zahlen, bleibt unberthrt.

(6) Istdie nach Abs. 1 gezahlte Vorauszahlung héher als der nach dem
Gebuhrenbescheid flr den Vorauszahlungszeitraum geschuldete Betrag, so wird der
Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebihrenbescheides durch Aufrechnung
oder Ruckzahlung ausgeglichen.

(7) Die Abs. 4 und 5 gelten entsprechend, wenn der Gebuhrenbescheid nach Zahlung
aufgehoben oder geandert wird.

§4
Verwaltungshilfe

Die Stadt Kéln kann sich zur Vorbereitung von Gebuhrenbescheiden sowie zur Durchflihrung
von Rechtsbehelfs- und Klageverfahren der AWB als Verwaltungshelferin bedienen.

§5

Ordnungswidrigkeiten
Die nach § 1 Abs. 1 Buchstaben a) bis d) Gebuhrenpflichtigen sind verpflichtet, der AWB
Uber alle fur die richtige Veranlagung malRgebenden Tatsachen unverziglich die

erforderlichen Angaben zu machen. Wer gegen diese Pflicht vorsatzlich oder fahrlassig
verstofdt, handelt ordnungswidrig.

Il.
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.

9/9



	3. Satzung zur Änderung der Satzung über dieAbfallgebühren in der Stadt Köln(Abfallgebührensatzung - AbfGS -)
	§ 1 Gebührenpflicht
	§ 2 Höhe der Gebühren
	§ 3 Fälligkeit und Vorauszahlung der Gebühren
	§ 4 Verwaltungshilfe
	§ 5 Ordnungswidrigkeiten
	II. Inkrafttreten

